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Der Gemeinderat der Politischen Gemeinde Uznach erlässt, gestützt auf Art. 3 des Gemeinde-
gesetzes (sGS 151.2; GG), Art. 20 ff. Strassengesetz (sGS 732.1; StrG) sowie Art. 31 Gemein-
deordnung, folgendes 
 
 

P A R K I E R U N G S R E G L E M E N T 
 

 I. Allgemeine Bestim-

mungen 

Änderungs- oder Ergänzungsvor-

schlag (wo nichts geändert oder er-

gänzt wird, gilt die bestehende Version 

links) 

   

 Art. 1  

Geltungsbereich 
Dieses Reglement ordnet das Ab-

stellen von Motorfahrzeugen1, Mo-

torrädern und weiteren Fahrzeu-

gen mit ähnlichen Ausmassen auf 

öffentlichem Grund und allgemein 

zugänglichen Parkflächen in der 

Gemeinde Uznach. 

Dieses Reglement regelt das Abstellen 

von Motorfahrzeugen2, Motorrädern 

und weiteren Fahrzeugen mit ähnli-

chen Ausmassen auf öffentlichem 

Grund und allgemein zugänglichen 

Parkfeldern in der Gemeinde Uznach 

und die damit verbundene Gebühren- 

und Bewirtschaftungspflicht. 

   

 Art. 2  

Zweck 
1 Das Abstellen von Fahrzeugen 

auf öffentlichem Grund und allge-

mein zugänglichen Parkflächen 

kann im öffentlichen Interesse ört-

lich und zeitlich beschränkt sowie 

der Bewilligungs- und Gebühren-

pflicht unterstellt werden. 

 

 

2 Parkfelder dürfen nur von den 

Fahrzeugen benützt werden, für 

die sie grössenmässig bestimmt 

sind. 

1 Das Abstellen von Fahrzeugen auf öf-

fentlichem Grund und allgemein zu-

gänglichen Parkfeldern soll im öffentli-

chen Interesse örtlich und zeitlich be-

schränkt sowie der Bewilligungs- und 

Gebührenpflicht unterstellt werden. 

Dabei sollen die Anzahl Gratis-Parkfel-

der und deren Nutzungsdauer mini-

miert werden, um unnötige Autofahrten 

zu vermeiden.  

2 Mit Minimalgebühren, auf Stosszeiten 

abgestimmten Tarifänderungen oder 

anderen geeigneten Tarifbestimmun-

gen soll der Anteil des motorisierten In-

dividualverkehrs zugunsten des Fuss- 

und Veloverkehrs reduziert, zumindest 

aber optimal über den Tag verteilt wer-

den.  

3 Parkfelder dürfen nur von den Fahr-

zeugen benützt werden, für die sie 

grössenmässig bestimmt sind. 

                                                           
1 gilt gleichermassen für sämtliche Motor- und Antriebssysteme 
2 gilt gleichermassen für sämtliche Motor- und Antriebssysteme 



 

  

   

   

 II. Parkplatzbewirtschaf-

tung 

 

   

 Art. 3  

Grundsatz, Mit-

tel, Ausnahme  

 

 

 

 

 

 

Kontrolle der 

Bewirtschaftung 

 

 

 

 

 

 

Ersatzvornahme 

der Kontrolle 

 

 

 

 

 

Park-and-Ride-

Anlagen 

 

 

IV-Parkfelder 

 

 

Besitzesschutz 

1 Allgemein zugängliche Parkflä-

chen und -felder können mittels 

Parkuhren, Ticketsystemen, Park-

karten oder dergleichen bewirt-

schaftet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Der Gemeinderat kann Park-and-

Ride-Anlagen bezeichnen. 

 

3 Nicht bewirtschaftet werden IV-

Parkfelder auf öffentlichem Boden 

im Besitz der Gemeinde, ausge-

nommen Dauerparkieren (siehe 

Art. 5). 

1 Allgemein zugängliche Parkierflä-

chen innerhalb der Bauzonen mit 30 

Feldern und mehr müssen mittels 

Parkuhren, Ticketsystemen, Parkkar-

ten oder dergleichen so bewirtschaftet 

werden, dass die Einhaltung der Ge-

bührenpflicht ohne weiteres jederzeit 

kontrolliert werden kann. Dies gilt auch 

für Park-and-Ride-Anlagen gemäss 

Abs. 2. [nachtragen] 

1b Die Einhaltung der Bewirtschaf-

tungsvorschriften (vgl. Abs. 1) [nach-

tragen] muss mindestens sechs Mal 

pro Monat während den Öffnungszei-

ten zu unterschiedlichen und wech-

selnden Zeiten kontrolliert und geahn-

det werden gemäss Ordnungsbussen-

verordnung3. Mit der Gemeinde ist 

hierfür ein Konzept zu vereinbaren, so-

fern die Kontrolle nicht an die von der 

Gemeinde bezeichneten Sicherheits-

organe4 übertragen wird.  

1c Kommt der/die Betreibende der Kon-

trollpflicht und der damit verbundenen 

Rechenschaftspflicht nicht nach, ge-

hen nach zweimaliger schriftlicher 

Mahnung das Recht und die Pflicht zur 

Kontrolle (inkl. Betretungsrecht) auf die 

Gemeinde über, die die entsprechen-

den Bussgelder einbehalten kann.  

2 Der Gemeinderat kann Park-and-

Ride-Anlagen bezeichnen, für die die 

Gebühren tiefer ausfallen können als 

die Gebühren für Flächen gemäss Abs. 

1. [nachtragen]  

 

 

                                                           
3 Ordnungsbussenverordnung (SR 314.11, abgek. OBS) 
4 vgl. auch Art. 3 Polizeireglement vom 13.08.2014 



 

  

 

4 Wer bereits allgemein zugängliche 

Parkfelder im Rahmen einer Baubewil-

ligung ordnungsgemäss betreibt, kann 

die Bewirtschaftung freiwillig einfüh-

ren. Die Bewirtschaftung eingeführt 

werden muss, wenn: 

 eine Umnutzung oder Nutzungs-

erweiterung zu bewilligen ist, die 

eine Fläche von mindestens 

300m2 übersteigt und mit den 

Parkflächen in Verbindung steht; 

 der Verkehrsstrom auf der ent-

sprechenden Parkierfläche innert 

5 Jahren nachweislich um mehr 

als 20% zugenommen hat.  

   

 Art. 4  

Blaue Zone 
1 In dem als Blaue Zone bezeich-

neten Gebiet ist das Parkieren 

während der auf der Parkscheibe 

angegebenen Zeit5 gestattet. 

2 Gilt die Beschränkung auch an 

Sonn- und Feiertagen, wird dies 

auf einer Zusatztafel angegeben. 

3 Das Parkieren über die für die 

Blaue Zone geltende Höchstpark-

zeit hinaus oder das Dauerparkie-

ren im Sinn von Art. 5 ausserhalb 

des definierten Zeitrahmens be-

darf der Bewilligung und ist gebüh-

renpflichtig. Es können Monats-   

oder länger dauernde Bewilligun-

gen für Anwohnende (vgl. Art. 6), 

Handwerker und Besuchende aus-

gestellt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Handwerker/innen und …. 

   

 Art. 5  

Dauerparkieren  

ausserhalb 

Blauer Zone 

1 Das regelmässige Abstellen von 

Motorfahrzeugen im Sinn von 

Art. 1 (tags oder nachts) aus-

serhalb der Blauen Zone gilt als 

Dauerparkieren, bedarf der Bewil-

ligung und ist gebührenpflichtig. 

 

 

 

 

                                                           
5 Art. 48 Abs. 2 Signalisationsverordnung (SSV; SR 741.21) 



 

  

Keine solche Bewilligungen wer-

den erteilt für schwere Motorwa-

gen und Anhänger in Wohnquar-

tieren.  

2 Von einem regelmässigen Ab-

stellen wird ausgegangen, sobald 

ein Fahrzeug innert zwei Monaten 

mindestens 4 Mal anlässlich von 

Stichprobe-Kontrollen erfasst wird.  

3 Der Gemeinderat kann für be-

stimmte Gebiete resp. Gemein-

destrassen Parkfelder oder -flä-

chen für das Dauerparkieren be-

zeichnen; ausserhalb dieser Fel-

der und Flächen ist das Parkieren 

untersagt. 

4 In der Kernzone können Gebiete 

bezeichnet werden, in denen das 

zeitlich unbeschränkte Abstellen 

von Fahrzeugen nur Anwohnen-

den gestattet ist. 

 

 

 

2 Von einem regelmässigen Abstellen 

wird ausgegangen, sobald ein Fahr-

zeug innert zwei Monaten mindestens 

4 Mal abgestellt wird; es werden Stich-

proben-Kontrollen gemacht.  

 

 

3 …Parkfelder oder Parkierflächen… 

 

   

 Art. 6  

Anwohnende, 

Betriebsinha-

bende 

1 Als Anwohnende gelten Fahr-

zeughaltende, die im unmittelba-

ren Einzugsgebiet der entspre-

chenden Parkflächen wohnen. 

Den Fahrzeughaltenden gleich-

stellt sind fahrzeugführende Per-

sonen, die ein Fahrzeug wie Hal-

tende nutzen.  

2 Betriebsinhabende und deren 

Angestellte können während den 

Betriebszeiten in jenem Gebiet 

ausserhalb der Blauen Zone, in 

dem der Betrieb seinen Standort 

hat, den Anwohnenden gleichge-

stellt werden. Pro berechtigten Be-

trieb werden höchstens zwei Be-

willigungen ausgestellt. 

 

 

1 …Parkfelder … 

   

 Art. 7  

Missbrauch 
1 Bei Missbrauch kann die Park-

karte (Bewilligung) jederzeit entzo-

 



 

  

gen oder als ungültig erklärt wer-

den. Als Missbrauch gelten insbe-

sondere:  

 falsche Angaben zum Fahr-

zeug resp. zu dessen Halten-

den oder Führenden;  

 eigenmächtige Änderungen 

auf der Parkkarte;  

 andere Gründe, die den Zielen 

dieses Reglements widerspre-

chen.  

   

   

 III. Sonderregelungen  

   

 Art. 8  

Abweichende  

Anordnungen 

1 Abweichende Anordnungen zum 

Freihalten von Strassen und Plät-

zen in besonderen Fällen sind zu 

beachten (wie bei Schneeräu-

mung, Veranstaltungen usw.). 

2 In besonderen Fällen kann die 

Gemeinde vorübergehend eine 

von der ordentlichen Strassenver-

kehrssignalisation und -markie-

rung abweichende Regelung der 

Parkfelder oder die Beschränkung 

der Parkierzeit festlegen. 

3 Im Rahmen von Anlässen kann 

die Gemeinde geeignete Örtlich-

keiten vorübergehend zu Par-

kierzwecken verwenden. 

4 Motorfahrzeuge im Sinn von 

Art. 1 Abs. 1 sind vor und während 

Schneefällen von öffentlichen 

Strassen, Wegen und Plätzen zu 

entfernen, um die Schneeräumung 

nicht zu behindern. Fahrzeuge, die 

an ihrem Standort die Schneeräu-

mung erschweren oder behindern, 

können auf Kosten der Haltenden 

entfernt werden. Die Gemeinde 

lehnt jegliche Haftung ab. 

 

  Art. 8a 



 

  

Dosiersystem 

während Stoss-

zeiten 

 
1 Wenn die Verkehrsqualitätsgüte un-

befriedigend ist (Basis Verkehrsquali-

tätsgüte D), kann der Gemeinderat auf-

grund einer verkehrstechnischen Ana-

lyse nach Anhörung der Parkfelderbe-

treibenden (vgl. Art. 3 Abs. 1) [nachtra-

gen] Dosiersysteme für die Ausfahrt in-

nerhalb der Stosszeiten verfügen. 

2 Als Stosszeiten gelten Montag bis 

Freitag von 07.00 bis längstens 09.00 

Uhr, von 11.30 bis längstens 14.00 Uhr 

und von 16.30 bis längstens 19.00 Uhr.  

  Art. 8b 

Kurzzeit-Park-

plätze 

 Auf allgemein zugänglichen Parkierflä-

chen innerhalb der Bauzonen mit mehr 

als 30 Feldern darf höchstens jedes 

20. Parkfeld als Kurzzeit-Parkplatz 

ausgestaltet sein. Die Gratis-Park-

dauer darauf beträgt höchstens 20 Mi-

nuten, muss mit einer Zeitmessung 

versehen oder anderweitig kontrollier-

bar sein und untersteht der Kontroll-

pflicht gemäss Art. 3 Abs. 1b und 1c. 

[nachtragen] 

   

Gratis-Parkzeit  Art. 8c 

  
Die Gratisparkzeit wird abgestuft nach: 

 Freizeitangeboten: keine Gratis-

Parkzeit. 

 Einkaufszentren mit Dingen des 

täglichen Gebrauchs: max. 

20 Min.  

 Gesundheitseinrichtungen: max. 

30 Min.  

 Detaillisten im Städtchen: max. 

40 Min.  

   

   

 IV. Gebühren  

   

 Art. 9  

Gebührenpflicht 
1 Die Bewilligung zum unbe-

schränkten Abstellen von Fahr-

zeugen inner- und ausserhalb der 

1 Die Bewilligung zum zeitlich be-

schränkten oder auch unbeschränkten 

Abstellen von Fahrzeugen inner- und 



 

  

Blauen Zone wird gegen Entrich-

tung einer Gebühr abgegeben. 

2 Die Gebühr hat die/der Fahr-

zeughaltende zu entrichten. 

3 Die Gebühr wird fällig, sobald ein 

Fahrzeug regelmässig im Sinn von 

Art. 5 Abs. 2 abgestellt wird und in-

nert 2 Monaten mindestens 4 Mal 

anlässlich von Stichprobe-Kontrol-

len erfasst wird. 

 

 

4 Die Gemeinde stellt durch Stich-

probe-Kontrollen fest, wer Gebüh-

ren zu entrichten hat.  

ausserhalb der Blauen Zone wird ge-

gen Entrichtung einer Gebühr abgege-

ben. 

 

3 Die Gebühr wird fällig, sobald ein 

Fahrzeug regelmässig im Sinn von 

Art. 5 Abs. 2 [nachtragen] abgestellt 

wird und innert 2 Monaten mindestens 

4 Mal anlässlich von Stichprobe-Kon-

trollen erfasst wird. Wer allgemein zu-

gängliche Parkfelder nutzt, die bewirt-

schaftet werden müssen, unterliegt 

ebenfalls der Gebührenpflicht. 

4 Die Gemeinde stellt durch Stich-

probe-Kontrollen fest, wer ausserhalb 

der bewirtschafteten, allgemein zu-

gänglichen Parkfelder Gebühren zu 

entrichten hat. 

5 Es besteht kein Anspruch auf eine 

Rückerstattung von Gebühren, wenn 

allgemein zugängliche Parkfelder und 

andere Parkierungsflächen durch 

Fahrzeuge besetzt oder aufgrund von 

Anlässen, Unterhalts- oder Reini-

gungsarbeiten, Witterungsverhältnis-

sen und dergleichen nicht benützt wer-

den können.  

   

 Art. 10  

Gebührenrah-

men 

1 Der Gemeinderat erlässt den Ge-

bührentarif für die Parkplatzbewirt-

schaftung nach Kapitel II.  

2 Die Gebühr bemisst sich u.a. 

nach der Nutzungsintensität, der 

örtlichen Lage, der Nutzungsdauer 

und dem wirtschaftlichen Nutzen 

für die Berechtigten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Die Gebühr bemisst sich im Rahmen 

der Gleichbehandlung u.a. nach der 

Nutzungsintensität, der örtlichen Lage, 

der Nutzungsdauer und dem wirt-

schaftlichen Nutzen für die Berechtig-

ten. So wird u.a. zwischen Einkaufs-

zentren mit Dingen des täglichen Ge-

brauchs, Detaillisten im Städtchen und 

Freizeitangeboten unterschieden.  

2b Der Gemeinderat kann zur Verbes-

serung der Verkehrsqualität nach An-

hörung der Parkflächenbetreibenden 

(vgl. Art. 3 Abs. 1) [nachtragen] die Ge-

bühren kontinuierlich so anpassen, 



 

  

 

3 Für den Gebührentarif gilt folgen-

der Rahmen:  

a) Parkuhren, Ticketsysteme o-

der dergleichen:  

 Fr. 0.50 bis Fr. 4.–/Std. 

b) Park and Ride: Tages- / Mehr-

stundenkarte:  

 max. Fr. 10.–/Tag, max. 

Fr. 180.–/Monat 

c) Parkkarten (Art. 3):  

 Fr. 45.– bis Fr. 140.–/Monat 

d) Dauerparkieren (Art. 4 und 5):  

 für Anwohnende Fr. 40.– bis 

Fr. 120.–/Monat,  

 für Handwerker/innen und Be-

suchende Fr. 5.– bis 10.–/Tag.  

dass der Verkehrsfluss über den Tag 

betrachtet verbessert wird.  

3 Für den Gebührentarif gilt folgender 

Rahmen:  

a) Parkuhren, Ticketsysteme oder 

dergleichen:  

 Fr. 1.– bis Fr. 3.–/Std., wobei Min-

destgebühren vorgesehen werden 

können. 

b) Park-and-Ride: Tages-/Mehrstun-

denkarte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Wird ein neuer Gebührentarif erlas-

sen, haben die Parkfelderbetreibenden 

(vgl. Art. 3 Abs. 1) [nachtragen] die Ge-

bühren innert 3 Monaten anzupassen, 

sofern innert 2 Monaten keine anders-

lautende Vereinbarung mit dem Ge-

meinderat getroffen wird.  

   

   

 V. Strafbestimmung  

   

 Art. 11  

 
Zuwiderhandlungen gegen dieses 

Reglement werden mit Busse bis 

Fr. 5’000.– bestraft. 

 

   

   

 VI. Vollzug  

 Art. 12  

 
1 Der Gemeinderat vollzieht dieses 

Reglement. Er kann Vollzugs- und 

 



 

  

Kontrollaufgaben einer Verwal-

tungsabteilung, einer hierfür ge-

eigneten Person oder Polizeiorga-

nen übertragen.  

2 Der Gemeinderat legt weitere 

Einzelheiten fest. 

   

   

 VI. Aufhebung bisherigen 

Rechts 

 

   

 Art. 13  

 
Das Parkierungsreglement vom 

4. August 1997 wird aufgehoben. 

[Der 1. Nachtrag kommt einer Revision 
gleich, womit das Parkierungsregle-
ment vom 1. Oktober 2019 aufgehoben 
werden wird.] 

   

   
  



 

  

 VII. Schlussbestimmun-

gen 

 

 Art. 14  

 
1 Dieses Reglement untersteht 

dem fakultativen Referendum. 

2 Der Gemeinderat bestimmt den 

Zeitpunkt der Inkraftsetzung. 

3 Das neue Recht findet keine An-

wendung auf alle erstinstanzlich 

noch nicht entschiedenen Verfah-

ren und auf alle zurzeit der Inkraft-

setzung des neuen Rechts pen-

denten Rekurs- und Beschwerde-

fälle. 

[Der 1. Nachtrag kommt einer Revision 

gleich, womit auch die Schlussbestim-

mungen entsprechend angepasst wer-

den müssten.] 

 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Der Gemeindepräsident Der Gemeindeschreiber 
 
Diego Forrer lic.iur. Mario Fedi 
 
Vom Gemeinderat erlassen 
 
– Parkierungsreglement am 19. Juni 2019 
– 1. Nachtrag am ??.??????? 2022 
 
Fakultatives Referendum 
 
– Parkierungsreglement vom 12. August bis 10. September 2019 (Referendum nicht ergriffen) 
– 1. Nachtrag vom ??. ???? bis ??. 2022 
 
Inkrafttreten 

Der Gemeinderat hat das Reglement per ??. ???? 2022 in Kraft gesetzt.  

 


